
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Selbständige Buchführungshelfer 
Erledigung laufender Buchführungsarbeiten durch selbständige  

Gewerbetreibende 

Stand: April 2005 
 
 
 
 
1. Einleitung 
 
Sie wollen sich auf dem Gebiet der Buchfüh-
rungshilfe selbstständig machen? Hierbei 
stellt sich die Frage, welche Tätigkeiten Sie 
im Einzelnen ausüben dürfen, ohne dass dies 
vom Finanzamt beanstandet wird oder von 
anderen Personen Abmahnungen erfolgen. 
Auch nach einer Änderung des Steuerbera-
tungsgesetzes, die zum 1. Juli 2000 in Kraft 
getreten ist, ist das so genannte Buchfüh-
rungsprivileg der steuerberatenden Berufe 
immer noch eingeschränkt. 

Das vorliegende Merkblatt soll einen Über-
blick darüber vermitteln, welche Qualifikation 
für welche Tätigkeit benötigt wird und was 
man sonst noch bei der selbstständigen 
Buchführungshilfe beachten sollte.  

Im Nachfolgenden sind die aktuellen Rege-
lungen des „Gesetzes zur Änderung von Vor-
schriften über die Tätigkeit der Steuerberater“ 
(7. StBÄndG vom 24.06.2000, zum 1. Juli 
2000 in Kraft getreten) berücksichtigt. 
 
 
2. Tätigkeiten, die jedem erlaubt sind 
 
Jedem erlaubt ist die Durchführung mechani-
scher Arbeitsgänge bei der Führung von Bü-
chern und Aufzeichnungen, die für die Be-
steuerung von Bedeutung sind, vgl. § 6 Nr. 3 
Steuerberatungsgesetz (StBerG). 

Dazu gehören: 

• Schreib- und Rechenarbeiten 

• Datenerfassung nach Belegen, die durch 
den Auftraggeber oder von einer anderen 
dazu befugten Person kontiert worden 
sind 

 

 
• Datenerfassung nach verbindlichen Bu-

chungsanweisungen des Auftraggebers 
oder einer anderen zur Erteilung von Bu-
chungsanweisungen befugten Person 

• Datenzusammenstellung nach vorgege-
benen Programmen, jedoch nicht die 
rechtliche Würdigung von Sachverhalten 
wie z. B. das Kontieren von Belegen und 
das Erteilen von Buchungsanweisungen 

 
 
3. Tätigkeiten, die nur bestimmten Per-

sonen erlaubt sind 
 
Personen, die 

• eine Abschlussprüfung in einem kauf-
männischen Ausbildungsberuf bestanden 
haben oder eine gleichwertige Vorbildung 
erworben haben und danach 

• mindestens drei Jahre auf dem Gebiet 
des Buchhaltungswesens in einem Um-
fang von mindestens 16 Wochenstunden 
praktisch tätig gewesen sind, 

haben weitergehende Befugnisse (§ 6 Nr. 4 
StBerG). 

Als gleichwertige Vorbildung gilt zum Beispiel 
eine Abschlussprüfung in einem steuer- und 
wirtschaftsberatenden Ausbildungsberuf, eine 
mit der Steuerinspektorenprüfung beendete 
dreijährige Ausbildung als Finanzanwärter 
oder als genossenschaftlicher Verbandsprü-
fer. Den geprüften Kaufmanns- und Fachge-
hilfen gleichgestellt sind auch Personen mit 
höherer Qualifikation, zum Beispiel mit abge-
schlossener Bilanzbuchhalter-Prüfung oder 
mit erfolgreich abgeschlossenem wirt-
schaftswissenschaftlichem Studium. Beste-
hen Zweifel, ob die eigene Vorbildung 
gleichwertig ist mit einer in § 6 Abs. 4 StBerG 
genannten Ausbildung, empfiehlt es sich, 
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beim örtlich zuständigen Finanzamt oder bei 
der Oberfinanzdirektion Münster, Andreas-
Hofer-Str. 50, 48145 Münster, Telefon: 0251 
934-0 eine Auskunft einzuholen. 

Die genannten Personen dürfen folgende 
Tätigkeiten ausüben: 

1. laufende Geschäftsvorfälle buchen (Kon-
tierung, Erteilung von Buchungsanwei-
sungen), d. h.: 

• Erfassung von Geschäftsvorfällen durch 
Grundaufzeichnungen (Aufstellung über 
Eingangs- bzw. Ausgangsbelege; Füh-
rung eines Kassenbuchs; Abheften von 
Bankauszügen nach Konten getrennt 
usw.) 

• Buchen laufender Geschäftsvorfälle durch 
Bildung von Buchungssätzen 

• Datenerfassung zum Zwecke der EDV-
Buchführung außer Haus (mit Zwischen-
schaltung eines Steuerberaters, nach ei-
nem vom Steuerberater aufgestellten 
Kontenplan) 

• technische Zusammenstellung der Jah-
resabschlusszahlen und betriebswirt-
schaftliche Auswertung des Zahlenmate-
rials in Form von Kennzahlen (nicht: Auf-
stellung des Jahresabschlusses, auch 
nicht in Form eines programmgesteuerten 
Ausdrucks = „Knopfdruckbilanz“) 

• steuerrechtlich irrelevante Hilfeleistung 
bei der Einrichtung der Buchführung, z. B. 
durch Hilfeleistung bei der Wahl des 
Buchführungssystems, der zu benutzen-
den Geräte, der Art und Weise der Be-
legübernahme oder des Ausdrucks der 
Buchführungsergebnisse 

2. laufende Lohnabrechnungen und  
Lohnsteueranmeldungen fertigen 

Erfüllen Sie die genannten Anforderun-
gen, so müssen Sie diese Tätigkeiten 
verantwortlich erbringen, d. h. Sie dürfen 
sich zwar der Hilfe von Mitarbeitern be-
dienen, müssen aber selbst die tatsächli-
che und rechtliche Verantwortung für die 
Ausführung des Auftrags übernehmen! 

Bei Gesellschaften müssen die zur Ver-
tretung berechtigten Personen die ge-
nannten Anforderungen erfüllen. 

 
 
 

Alle weiterführenden Tätigkeiten auf dem 
Gebiet der Buchführung/Bilanzierung dür-
fen nur von den Vertretern der steuerbera-
tenden Berufe ausgeführt werden! 

Vertreter der steuerberatenden bzw. ihnen 
gleichgestellte Berufe sind: 

• Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften 

• Rechtsanwälte; Rechtsanwaltsgesell-
schaften 

• Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften 

• vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungs-
gesellschaften 

 
Dieser Vorbehalt gilt insbesondere für folgen-
de Tätigkeiten: 

• Einrichtung der Buchführung, Erstellung 
des betrieblichen Kontenplans (Finanz-
buchhaltung) 

• Aufstellung des Jahresabschlusses (Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und 
Vornahme der vorbereitenden Ab-
schlussbuchungen 

• Gewinnermittlung durch Einnahme-/ 
Überschussrechnung 

• Einrichtung der Lohnkonten, Lohnsteuer-
abschlussarbeiten zum Jahresende, 
Durchführung des betrieblichen 
Lohnsteuerjahresausgleichs 

• Erstellung der Umsatzsteuervoranmel-
dung und (mit Ausnahme der Lohnsteu-
eranmeldungen) Fertigung anderer Steu-
ererklärungen 

 
Diese Tätigkeiten dürfen also nur von den 
oben genannten Vertretern der steuerbera-
tenden Berufe ausgeführt werden 
 
4. Selbstständige Buchführungshilfe - 

muss man hierfür ein Gewerbe anmel-
den? 

 
Ja! Wollen Sie im Bereich der Buchführungs-
hilfe selbstständig tätig werden, so stellt dies 
eine gewerbliche Tätigkeit dar und muss da-
her innerhalb eines Monats bei der zuständi-
gen Ordnungsbehörde (Bürgermeisteramt) 
angemeldet werden. Dies gilt auch dann, 
wenn es sich nur um eine Nebentätigkeit 
handelt.  
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Die Gewerbeanzeige hat auf einem amtlichen 
Vordruck bei der Ordnungsbehörde zu erfol-
gen, in dessen Bezirk sich der Betrieb befin-
det (wenn keine Betriebsstätte, dann Wohn-
sitz). 

Einer Zulassung durch die Finanzbehörde 
(Finanzamt/Oberfinanzdirektion) bedarf es 
nicht. 
 
 
5. Welche Berufsbezeichnung darf man 

führen? 
 
Im Rahmen des 7. Steuerberatungsände-
rungsgesetzes wurden in § 8 Absatz 4 
StBerG neue Tätigkeitsbezeichnungen einge-
führt.  

Die folgenden Tätigkeitsbezeichnungen sind 
nach unserem Kenntnisstand unproblema-
tisch zulässig: 

• "Kontierer/-in" 

• "Buchführungshelfer/-in" unter Hinweis 
auf die nach § 6 Nr. 3 und 4 StBerG er-
laubten Tätigkeiten (Buchen laufender 
Geschäftsvorfälle, laufende Lohnabrech-
nung und Fertigen der Lohnsteuer-
Anmeldungen) 

• "Buchhalter/-in" unter Hinweis auf die 
nach § 6 Nr. 3 und 4 StBerG erlaubten 
Tätigkeiten (Buchen laufender Geschäfts-
vorfälle, laufende Lohnabrechnung und 
Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen) 

• "Geprüfter Bilanzbuchhalter/-in", 
"Steuerfachwirt/-in" (sofern die Voraus-
setzungen vorliegen, siehe unten) unter 
Hinweis auf die nach § 6 Nr. 3 und 4 
StBerG erlaubten Tätigkeiten (Buchen 
laufender Geschäftsvorfälle, laufende 
Lohnabrechnung und Fertigen der 
Lohnsteuer-Anmeldungen) 

 
 
 
6. Wie darf man werben? 
 
6.1 Allgemeines: 

Die Werbung für die Tätigkeit im Bereich der 
selbstständigen Buchführungshilfe ist grund-
sätzlich zulässig (§ 8 Abs. 2 S. 2 StBerG). 
 
 
 
 

6.2 Einzelfallwerbung: 

Entgegen der allgemeinen Regelung für 
Steuerberater in § 8 Abs. 2 S. 1 StBerG dür-
fen Gewerbetreibende, die Buchführungsar-
beiten erledigen, gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 
StBerG direkt auf die Tätigkeiten, die sie ver-
richten, hinweisen. 
 
6.3 Form und Inhalt der Werbung 

Reklamehafte Werbung ist nicht zulässig. 
Somit darf nicht in übertriebener und auffälli-
ger Weise im Sinne von gewerblicher Wer-
bung geworben werden.  
 
6.4 Werbung mit der Tätigkeitsbezeich-

nung 

Personen, die den anerkannten Abschluss 
„Geprüfter Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bilanz-
buchhalterin“ oder „Steuerfachwirt/Steuer-
fachwirtin“ erworben haben, dürfen unter die-
ser Bezeichnung werben. Außerdem dürfen 
alle Personen, die die Abschlussprüfung im 
steuer- und wirtschaftsberatenden oder ei-
nem kaufmännischen Ausbildungsberuf be-
standen haben oder eine gleichwertige Vor-
bildung erworben haben und danach mindes-
tens drei Jahre auf dem Gebiet des Buchhal-
tungswesens in einem Umfang von mindes-
tens 16 Wochenstunden praktisch tätig ge-
wesen sind (siehe Seite 2, § 6 Nr. 4 StBerG) 
auf ihre Befugnis zur Hilfeleistung in Steuer-
sachen hinweisen und sich als „Buchhalter“ 
bezeichnen. Diese Personen müssen jedoch 
die von ihnen in zulässigem Umfang angebo-
tenen Tätigkeiten (siehe Seite 2) im einzelnen 
aufführen. 
 
6.5 Unzulässige Überschusswerbung 

Unzulässig ist es, für Tätigkeiten zu werben, zu denen 
man nicht befugt ist (sog. Überschusswerbung). Insbe-
sondere verdeckte Angebote auf Durchführung der den 
steuerberatenden Berufen vorbehaltenen Aufgaben 
sind irreführend im Sinn von § 3 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) und damit unzuläs-
sig.  
 
Beispiel für zulässige Werbung: 
„Buchhalter XY übernimmt für Sie das Bu-
chen Ihrer laufenden Geschäftsvorfälle, Ihre 
laufende Lohnabrechnung und das Erstellen 
von Lohnsteuer-Anmeldungen“. 
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Vorsicht: 
Wer unbefugt die Grenzen der erlaubnisfreien 
Buchführungshilfe überschreitet, verstößt 
gegen das Verbot der unbefugten Hilfeleis-
tung in Steuersachen. Ein solcher Verstoß 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 
einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden kann (§§ 5, 160 StBerG). 

Wer die Grenze der zulässigen Werbung  
überschreitet, kann abgemahnt und auf Un-
terlassung in Anspruch genommen werden. 
 
 
7. Freie/r Mitarbeiter/in eines Steuerbera-

ters? 
 
Der eingeschränkte Tätigkeitsbereich der 
Buchführungshelfer führt zu der Überlegung, 
in welcher Form eine Kooperation mit einem 
Steuerberater möglich ist. 

Wenn Sie im Auftrag eines Steuerberaters 
oder einer Steuerberatungsgesellschaft tätig 
werden wollen, dann stellt sich die Frage, ob 
Sie dies nur als Angestellter oder auch als 
freier Mitarbeiter tun können. Grundsätzlich 
dürfen die Personen, die nicht zur unbe-
schränkten Hilfeleistung in Steuersachen 
befugt sind, nur als Angestellte beschäftigt 
werden (§ 7 der Berufsordnung für Steuerbe-
rater). Freie Mitarbeit kann daher mit dem 
Standesrecht der Steuerberater in Konflikt 
stehen. 

Rechtlich unproblematisch ist jedenfalls eine 
Kooperation derart, dass der Kunde bzw. 
Mandant zwei parallele Auftragsverhältnisse 
mit dem Buchführungshelfer und dem Steu-
erberater eingeht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt soll - als Service ihrer IHK 
zu Dortmund – nur erste Hinweise geben und 
erhebt daher keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorg-
falt erstellt wurde, kann eine Haftung für die 
inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen 
werden. 
 


